
 

Enzkreis  

Gemeinde Wiernsheim  

 

 

S A T Z U N G 
 über die Benutzung von Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünften 
 
 
Auf Grund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 3 und 13 des 
Kommunalabgabegesetztes für Baden-Württemberg (KAG) in der derzeit gültigen Fassung hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim am 21.02.2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünfte 
 
§ 1 Rechtsform und Anwendungsbereich 
 
(1) Die Gemeinde Wiernsheim betreibt die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte als eine 
gemeinsame öffentliche Einrichtung in der Form einer unselbstständigen Anstalt des 
öffentlichen Rechts.  
 
(2) Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Obdachlosen von der Gemeinde, 
Ortspolizeibehörde, bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume. 
 
(3) Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von Personen nach den §§ 17 und 18 
des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
(Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG -, vom 19.12.2013, GBI. 2013, S. 493) von der 
Gemeinde, Ortspolizeibehörde, bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume. 
 
(4) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und i.d.R. der vorübergehenden Unterbringung von 
Personen, die obdachlos sind oder sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage 
befinden und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine geordnete Unterkunft zu 
beschaffen oder eine Wohnung zu erhalten. Es zählen dazu auch Unterkünfte und Wohnungen 
für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. 
 
 

II. Gemeinsame Bestimmungen für die Benutzung der Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünfte 

 
§ 2 Benutzungsverhältnis 
 
Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch auf die 
Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen bestimmter 
Art und Größe besteht nicht. 
 
 
 
 



§ 3 Beginn und Ende der Nutzung 
 
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Benutzer die Unterkunft 
bezieht. 
 
(2) Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt durch schriftliche Verfügung der 
Gemeinde. Soweit die Benutzung der Unterkunft über den in der Verfügung angegebenen 
Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungsverhältnis mit der Räumung der 
Wohnung. 
 
 
§ 4 Benutzung der überlassenen Räume  
 
(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den eingewiesenen Personen und 
nur zu Wohnzwecken benutzt werden. 
 
(2) Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Räume samt dem 
überlassenen Zubehör pfleglich zu behandeln, im Rahmen der durch ihre 
bestimmungsgemäße Verwendung bedingten Abnutzung instand zu halten und nach 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand herauszugeben, in dem sie bei 
Beginn übernommen worden sind.  
 
(3) Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem überlassenen Zubehör dürfen 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Gemeinde vorgenommen werden. Der Benutzer ist im 
Übrigen verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich von Schäden am Äußeren oder Inneren der 
Räume in der zugewiesenen Unterkunft zu unterrichten. 
 
(4) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Unterkunft hat die Verwaltung eine 
Hausordnung erlassen. Dieser ist Folge zu leisten. 
 
 
§ 5 Verwaltungszwang 
 
Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine bestandskräftige oder 
vorläufig vollstreckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die Umsetzung durch 
unmittelbaren Zwang nach Maßgabe des § 27 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes 
vollzogen werden. Dasselbe gilt für die Räumung der Unterkunft nach Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses durch schriftliche Verfügung (§ 3 Abs. 2 Satz 1). 
 
 
§ 6 Haftung und Haftungsausschluss 
 
(1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in dieser Satzung für die von ihnen 
verursachten Schäden. 
 
(2) Die Haftung der Gemeinde, ihrer Organe und ihrer Bediensteten gegenüber den Benutzern 
und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, die sich 
die Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Besucher selbst gegenseitig zufügen, übernimmt die 
Gemeinde keine Haftung. 
 
 

III. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 
 
§ 7 Gebührenpflicht und Gebührenschuldner 
 
(1) Für die Benutzung der in den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in Anspruch 
genommenen Räume werden Gebühren erhoben. 
 



(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Unterkünften untergebracht sind. 
Personen, die eine Unterkunft gemeinsam benutzen, sind Gesamtschuldner (z.B. Ehe, 
Familie, Lebenspartnerschaften) 
 
 
§ 8 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 
 
(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Gebühr einschließlich der Betriebskosten ist die 
Wohnfläche der zugewiesenen Unterkunft.  
 
(2) Die Benutzungsgebühr beträgt in allen Unterkünften je m² Wohnfläche und Kalendermonat 
10,93 Euro.  
 
(3) Bei der Errechnung der Benutzungsgebühr nach Kalendertagen, wird für jeden Tag der 
Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr bzw. Pauschale zugrunde gelegt. 
 
 
§ 9 Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft und endet mit dem Tag der 
Räumung. 
 
(2) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit dem Beginn des 
Kalendermonats. Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so entsteht die 
Gebührenschuld für den Rest dieses Kalendermonats mit dem Beginn der Gebührenpflicht. 
 
 
§ 10 Festsetzung und Fälligkeit 
 
(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Sie wird zwei Wochen 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. 
 
(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalendermonats, wird die 
Benutzungsgebühr nach den angefangenen Kalendertagen festgesetzt. Für die Fälligkeit gilt 
Abs. 1 Satz 2. 
 
(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet den Benutzer nicht von der 
Verpflichtung, die Gebühren entsprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu entrichten. 
  



 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 
§ 11 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.03.2024 in Kraft. Die Satzung vom 01.02.2018 tritt gleichzeitig außer 
Kraft. 
 

Wiernsheim, den 22.02.2024 

 
Hinweis:  
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
auf Grund dieses Gesetzes zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, 2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist. lst eine 
Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der 
Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
 
 
Gez.  
Matthias Enz 
Bürgermeister 
 
 
 


